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Editorial 
  
Die Bundesregierung hat angekündigt, den „Wirtschaftsstabilisierungsfonds“ (WSF) zu 
reaktivieren, um staatliche Maßnahmen zur Sicherung einer stabilen Energieversor-
gung zu finanzieren. Der Fonds soll für das laufende Jahr eine Kreditermächtigung von 
bis zu 200 Milliarden Euro erhalten. Eine solche Kreditaufnahme wird möglich, weil die 
Schuldenbremse durch Beschluss des Bundestages in diesem Jahr noch ausgesetzt 
ist. Formal wird damit die zusätzliche Neuverschuldung des Bundes dem laufenden 
Jahr 2023 zugerechnet. Die Mittel aus dem Fonds können allerdings bis Ende des 
Jahres 2024 verwendet werden. 
  
Zudem berichten wir in diesem Newsletter wie gewohnt über weitere steuerliche Maß-
nahmen, die den Unternehmen dabei helfen sollen, aktuelle Herausforderungen zu 
meistern. Zum Beispiel wurde ein BMF-Schreiben veröffentlicht, nach dem die Finanz-
ämter, die ihnen gesetzlich zur Verfügung stehenden Handlungsspielräume im Inte-
resse der Unternehmen nutzen sollen. Ohne strenge Nachweispflichten sollen auf An-
trag fällige Steuern gestundet, Vorauszahlungen zur Einkommen- oder Körperschafts-
teuer angepasst sowie ein Aufschub von Vollstreckungen gewährt werden. Auch eine 
rückwirkende Herabsetzung von Vorauszahlungen für das Jahr 2022 und in Einzelfäl-
len ein Verzicht auf die Erhebung von Stundungszinsen sind möglich. Weiterhin gelten 
die bereits mit vorangegangenen BMF-Schreiben verlängerten Steuererklärungsfris-
ten für die Veranlagungszeiträume 2020 bis 2024. Um die Folgen der Inflation auszu-
gleichen, hat der Bundesrat der sog. Inflationsausgleichsprämie von bis zu 3.000 Euro 
zugestimmt, die Arbeitgeber an Arbeitnehmer auszahlen können. 
  
Ferner berichten wir darüber, dass als Teil der Umsetzung des Onlinezugangsgeset-
zes (OZG) ab dem kommenden Jahr die Gewerbesteuer vollständig digital erhoben 
werden soll. Angesichts der vielen daran beteiligten Akteure von Ministerien über Fi-
nanzverwaltungen bis hin zu Kommunen ist das aus Sicht des DIHK ein beachtlicher 
Erfolg. Dass auf dem Gebiet der Digitalisierung von Verwaltungsleistungen noch viel 
zu tun ist, zeigt eine im Auftrag des Gemeinschaftsausschusses der Deutschen Ge-
werblichen Wirtschaft erstellte Studie des Instituts für Demoskopie Allensbach. 
 
 

Aktuelle Steuerpolitik, aktuelles Steuerrecht 
 

Bundesregierung senkt Mehrwertsteuer auf Gas und Fernwärme 
Heizen soll nach dem Willen der Bundesregierung günstiger werden. Dazu senkt sie 
den Mehrwertsteuersatz für die Lieferung von Gas sowie Fernwärme von 19 Prozent 
auf 7 Prozent. Die Absenkung ist begrenzt auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 
zum 31. März 2024 – den Zeitraum, für den ursprünglich die Gasbeschaffungsumlage 
vorgesehen war. Die Versorger werden aufgefordert, die Steuersenkung 1:1 an die 
Verbraucher weiterzugeben. Vorsteuerabzugsberechtigte Unternehmen profitieren 
von dieser Entlastungsmaßnahme nicht.  
 
Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat die Energiepreise in ungeahnte Höhen 
steigen lassen. Die geplante Gasbeschaffungsumlage hätte zu einer weiteren Verteu-
erung von Gaslieferungen über das Erdgasnetz geführt. Um die Bürger insbesondere 
von diesen zusätzlichen Kosten zu entlasten, wurde mit dem "Gesetz zur temporären 
Senkung des Umsatzsteuersatzes auf Gaslieferungen über das Erdgasnetz" rückwir-
kend zum 1. Oktober 2022 die Laufzeit der Umlage auf entsprechende Gaslieferungen 
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die Mehrwertsteuer gesenkt werden. Dabei bleibt es auch, obwohl die Gasumlage 
nach dem Willen der Bundesregierung nun doch nicht erhoben wird. Vielmehr wurde 
die Steuersatzsenkung in letzter Minute auch auf die Lieferung von Fernwärme aus-
gedehnt. 
 
Ablesezeitpunkt maßgebend 

Gas, Strom, Wärme, Wasser etc. werden in der Regel auf Basis festgelegter Ablese-
zeiträume abgerechnet. Fällt also der Ablesezeitraum für Gas- bzw. Fernwärmeliefe-
rungen in die Zeit vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2024 ist der ermäßigte Steu-
ersatz anzuwenden – und zwar für den gesamten Abrechnungszeitraum. Für die meis-
ten Kunden wird sich die Steuersatzsenkung also bereits auf das gesamte Jahr 2022 
auswirken, da Ablesezeitraum in der Regel der 31. Dezember 2022 sein wird. Im Jahr 
2024 würde dieser Ablesezeitpunkt allerdings dazu führen, dass – sofern keine Ver-
längerung der Regelung erfolgt – auch für Gaslieferungen des ersten Quartals der 
Regelsteuersatz gelten würde. Das Bundesfinanzministerium sieht im Entwurf eines 
Anwendungsschreibens aber vor, dass Zwischenablesungen durch den Energiever-
sorger möglich sind. Erfolgt also eine solche Ablesung noch am 31. März 2024, könnte 
auch für das erste Quartal 2024 der ermäßigte Steuersatz gerettet werden. 
 
Vorsteuerabzugsberechtige Unternehmen gehen leer aus 

Unternehmen, die die von ihnen gezahlte Mehrwertsteuer als Vorsteuer geltend ma-
chen können, werden durch die Absenkung des Mehrwertsteuersatzes nicht entlastet. 
Sie müssen jedoch die Änderung beim Vorsteuerabzug berücksichtigen und auf die 
Ausstellung korrekter Rechnungen achten. Anderenfalls können Nachforderungen des 
Finanzamtes drohen, wenn beispielsweise aufgrund einer Rechnung mit „altem“ Steu-
ersatz ein zu hoher Vorsteuerbetrag geltend gemacht wird. 
 
Einmonatige Nichtbeanstandungsregelung beim Vorsteuerabzug 

Lediglich für Rechnungen über Lieferungen, die im Monat Oktober 2022 erfolgt sind, 
enthält der Entwurf des BMF-Schreibens eine sogenannte Nichtbeanstandungsrege-
lung: Wenn das Unternehmen diese noch mit 19 Prozent in Rechnung stellt und die 
Mehrwertsteuer in entsprechender Höhe an das Finanzamt abführt, kann der unter-
nehmerische Leistungsempfänger die Vorsteuer ebenfalls in dieser Höhe geltend ma-
chen. 
 
 

Gewerbesteuerbescheid bald digital 
Bisher gibt es deutschlandweit 600 verschiedene Formate bei den Gewerbesteuerbe-
scheiden – alle in Papierform. Für Unternehmen bedeutete dies einen enormen Bear-
beitungsaufwand. Ab 2023 wird dies Geschichte sein. Denn dann soll der digitale Ge-
werbesteuerbescheid nach einer Pilotphase vollständig funktionieren. In ganz 
Deutschland können dann rund 3,9 Millionen Unternehmen davon profitieren. Diese 
Neuerung ist als Teil der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) rechtzeitig 
und erfolgreich implementiert worden. Angesichts der vielen daran beteiligten Akteure 
von Ministerien über Finanzverwaltungen bis hin zu Kommunen ist das aus Sicht des 
DIHK ein beachtlicher Erfolg. 
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Bundesweit einheitliche, digitale Lösung 

Die bundesweit einheitliche digitale Lösung, die an das Steuerportal ELSTER und 
ELSTER-Transfer gekoppelt ist, bedeutet sowohl für die Kommunen als auch für die 
Unternehmen eine große Erleichterung. Unternehmen können damit nun ein automa-
tisiertes Verfahren anwenden und müssen nicht mehr alle Gewerbesteuerbescheide 
manuell in der Buchhaltung bearbeiten. Insbesondere Unternehmen mit Betriebsstät-
ten in unterschiedlichen Kommunen profitieren davon, denn der einheitliche digitale 
Gewerbesteuerbescheid kann automatisch in das betriebliche Enterprise-Ressource-
Planning-System heruntergeladen und maschinell verarbeitet werden. 
 
Workflow nun voll digital 

Der gesamte Workflow – vom Einreichen der elektronischen Gewerbesteuererklärung 
bis hin zur rechtssicheren Bescheidzustellung in das elektronische Elster-Postfach des 
Unternehmens – erspart den Unternehmen auf Dauer viel Bearbeitungsaufwand und 
damit verbundene Kosten. Nun kommt es darauf an, dass die Kommunen und HKR-
Hersteller (Haushalt-Kasse-Rechnungswesen-Systeme) auch rechtzeitig die techni-
schen und organisatorischen Voraussetzungen für die Anbindung an das neue Format 
schaffen. In Rostock beispielsweise ist das schon gelungen, die Stadt Bergisch Glad-
bach ist ebenfalls bereits eine Pilotkommune. 
 
Kommunen sind nun gefordert 

Kommunen sollten nun ihre sogenannten HKR-Systeme den neuen Anforderungen 
anpassen und schnellstmöglich den Hersteller ihres Systems darauf ansprechen. Si-
cher ist es dabei hilfreich, wenn auch die Unternehmen vor Ort bei den Kommunen für 
dieses Verfahren werben. Um diesen Vorgang zu erleichtern, wurden konkrete Vorga-
ben für die Hersteller erarbeitet, etwa ein Lastenheft, ein Projektplan für die Einführung 
und das Testen sowie eine Spezifikation der notwendigen Datensätze. Die innerhalb 
des OZG-Umsetzungsprojektes erstellten Informationen zu technischen Prozessen, 
Leitfäden und FAQs sind u.a. auf https://www.elster.de/elsterweb/infoseite/digita-
ler_gewerbesteuerbescheid zu finden. 
 
 

Verfahrenserleichterungen für Unternehmen angesichts der Ukraine-Krise 
Angesichts der gestiegenen Energiekosten als Folge des Angriffskrieges Russlands 
gegen die Ukraine hat das Bundesministerium der Finanzen (BMF) am 5. Oktober 
2022 ein BMF-Schreiben veröffentlicht, nach dem die Finanzämter die ihnen gesetzlich 
zur Verfügung stehenden Handlungsspielräume im Interesse der erheblich betroffenen 
Unternehmen nutzen sollen. Ohne strenge Nachweispflichten sollen auf Antrag im Ein-
zelfall fällige Steuern gestundet, Vorauszahlungen zur Einkommen- oder Körper-
schaftsteuer angepasst sowie Vollstreckungsaufschub gewährt werden. 
 
Mit dem BMF-Schreiben „Berücksichtigung der gestiegenen Energiekosten als Folge 
des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine“ vom 5. Oktober 2022 können die 
Finanzämter die besondere Situation bei nicht unerheblich negativ wirtschaftlich be-
troffenen Steuerpflichtigen angemessen berücksichtigen. Ihnen stehen hierzu ver-
schiedene Möglichkeiten und Billigkeitsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen 
rechtlichen Vorgaben zur Verfügung, wie zum Beispiel: 

• Herabsetzung von Vorauszahlungen zur Einkommen- oder Körperschaftsteuer, 

• Stundung oder 

https://www.elster.de/elsterweb/infoseite/digitaler_gewerbesteuerbescheid
https://www.elster.de/elsterweb/infoseite/digitaler_gewerbesteuerbescheid
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2022-10-05-ukraine-finanzaemter-handlungsspielraum.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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• einstweilige Einstellung oder Beschränkung der Vollstreckung (Vollstreckungs-
aufschub). 

Bei der Nachprüfung der Voraussetzungen sind bei bis zum 31. März 2023 eingehen-
den Anträgen keine strengen Anforderungen zu stellen und diese zeitnah zu entschei-
den. Dabei sollen die Finanzämter den ihnen zur Verfügung stehenden Ermessens-
spielraum verantwortungsvoll ausschöpfen. 
 
Auch eine rückwirkende Herabsetzung von Vorauszahlungen für das Jahr 2022 ist 
im Rahmen der Ermessensentscheidung möglich. 
 
Verzicht auf Stundungszinsen 

Auf die Erhebung von Stundungszinsen kann im Einzelfall aus Billigkeitsgründen ver-
zichtet werden, wenn der Steuerpflichtige seinen steuerlichen Pflichten, insbesondere 
seinen Zahlungspflichten, bisher pünktlich nachgekommen ist und er in der Vergan-
genheit nicht wiederholt Stundungen und Vollstreckungsaufschübe in Anspruch ge-
nommen hat. Dabei werden Billigkeitsmaßnahmen aufgrund der Corona-Krise nicht zu 
Lasten des Steuerpflichtigen berücksichtigt. Regelmäßig kommt ein Verzicht auf Stun-
dungszinsen in Betracht, wenn diese Maßnahme für einen Zeitraum von nicht mehr 
als drei Monaten gewährt wird. 
 
Weiterhin gelten die verlängerten Steuererklärungsfristen für die Veranlagungszeit-
räume 2020 bis 2024 gem. Art. 97 § 36 Abs. 3 EGAO, welche im BMF-Schreiben vom 
23. Juni 2022 zum Vierten Corona-Steuerhilfegesetz dargelegt sind. 
 
 

Bis zu 3.000 Euro steuerfrei vom Arbeitgeber 
Um die Folgen der Inflation auszugleichen, hat der Bundesrat am 7. Oktober 2022 der 
sogenannten Inflationsausgleichsprämie zugestimmt. Konkret geht es um die Steuer-
befreiung von freiwillig gezahlten Inflationsausgleichssonderzahlungen an den Arbeit-
nehmer durch den Arbeitgeber. Diese kann bis zu einer Summe von bis zu 3.000 Euro 
gewährt werden. 
 
Durch eine in das „Gesetz zur temporären Senkung des Umsatzsteuersatzes auf Gas-
lieferungen über das Erdgasnetz“ eingefügte Ergänzung ist ein neuer § 3 Nr. 11c EStG 
geschaffen worden. Dieser regelt, dass Arbeitgeber Leistungen zur Abmilderung der 
Inflation bis zu einem Betrag von 3.000 Euro steuerfrei an ihre Arbeitnehmer gewähren 
können (Inflationsausgleichsprämie). Es handelt sich dabei um einen steuerlichen 
Freibetrag, der unabhängig davon gilt, ob die Leistungen in Form von Zuschüssen oder 
Sachbezügen gewährt werden. Die Regelung ist von der Wirkweise also vergleichbar 
mit der bereits bekannten Regelung in § 3 Nr. 11a EStG (Coronaprämie). 
 
Zusätzlichkeitserfordernis 

Voraussetzung für die Steuerfreiheit ist, dass die Leistung zusätzlich zum ohnehin ge-
schuldeten Arbeitslohn gewährt wird, also insbesondere nicht im Wege einer Entgelt-
umwandlung finanziert wird. Es muss außerdem der Zusammenhang von Leistung und 
Preissteigerung deutlich gemacht werden. Es genügt, wenn der Arbeitgeber bei Ge-
währung der Leistung in beliebiger Form (zum Beispiel durch entsprechenden Hinweis 
auf dem Überweisungsträger im Rahmen der Lohnabrechnung) deutlich macht, dass 
diese im Zusammenhang mit der Preissteigerung steht. 
 
 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2022-06-23-verlaengerung-der-steuererklaerungsfristen-und-weiterer-damit-zusammenhaengender-fristen-und-termine-fuer-die-besteuerungszeitraeume-2020-bis-2024-durch-das-4-corona-steuerhilfegesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=7
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2022-06-23-verlaengerung-der-steuererklaerungsfristen-und-weiterer-damit-zusammenhaengender-fristen-und-termine-fuer-die-besteuerungszeitraeume-2020-bis-2024-durch-das-4-corona-steuerhilfegesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=7
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Anwendung neben anderen Befreiungen möglich 

Im Gegensatz zur Coronaprämie nach § 3 Nr. 11 a EStG, die auf den Pflegebonus 
nach § 3 Nr. 11 b EStG angerechnet wird, kann § 3 Nr. 11c EStG auch neben anderen 
Steuerbefreiungen, Bewertungsvergünstigungen oder Pauschalbesteuerungsmöglich-
keiten zur Anwendung kommen. 
 
Abgabenfrei auch in der Sozialversicherung 

In der Sozialversicherung entfallen aufgrund der Steuerfreiheit auf die Inflationsaus-
gleichsprämie keine Beträge, da es sich dabei nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Sozialver-
sicherungsentgeltverordnung (SvEV) nicht um Arbeitsentgelt im Sinne von § 14 des 
Vierten Buches Sozialgesetzbuch handelt. Mit einer Ergänzung der Arbeitslosengeld 
II/Sozialgeld-Verordnung wird sichergestellt, dass diese Inflationsausgleichsprämie 
bei Beziehern von Leistungen nach dem SGB II nicht als Einkommen berücksichtigt 
wird, um die steuerliche Privilegierung auch im SGB II nachzuvollziehen. 
 
Begünstigungszeitraum bis Ende 2024 

Der Begünstigungszeitraum ist zeitlich befristet und gilt vom Tag nach der Verkündung 
des Gesetzes bis zum 31. Dezember 2024. 
 
 

Auch 2023 gilt in der Gastronomie der ermäßigte Mehrwertsteuersatz 
Speisen werden auch im Jahr 2023 im Restaurant nicht mit höherer Mehrwertsteuer 
belastet. Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 7. Oktober 2022 der weiteren An-
wendung des ermäßigten Steuersatzes von sieben Prozent für Speisen zugestimmt. 
Lediglich für Getränke muss auch weiterhin der Regelsteuersatz von 19 Prozent an-
gewendet werden. 
 
Während der Corona-Krise war der Steuersatz für Restaurant- und Verpflegungsleis-
tungen auf sieben Prozent gesenkt worden. Damit sollten Gastronomen in der Krise 
unterstützt werden. Die Regelung sollte Ende 2022 auslaufen, wurde aber nun noch-
mals bis Ende 2023 verlängert. Damit sollen die Belastungen der Branche durch die 
hohen Energiekosten abgefedert werden. 
 
Restaurant- und Verpflegungsleistungen 

Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen umfassen neben der Abgabe zuberei-
teter oder nicht zubereiteter Speisen auch die Dienstleistungen wie die Bereitstellung 
von Sitzgelegenheiten, Geschirr, beratende Leistungen des Personals etc., die deren 
sofortigen Verzehr ermöglichen. Gegenüber der bloßen Lieferung von Speisen, die 
seit langem dem ermäßigten Steuersatz unterliegt, bildet die Abgabe von Speisen im 
Rahmen von Restaurant- und Verpflegungsleistungen nur eine Komponente der ge-
samten Leistung, bei der der Dienstleistungsanteil überwiegt. 
 
Als Restaurantdienstleistungen werden entsprechende Dienstleistungen in den Räum-
lichkeiten des Gastronomen eingestuft. Demgegenüber ist von Verpflegungsdienst-
leistungen die Rede, wenn die entsprechenden Dienstleistungen an einem anderen 
Ort als den Räumlichkeiten des Gastronomen erbracht werden. Der Umfang der er-
mäßigt besteuerten Dienstleistungen unterscheidet sich dabei nicht. Mithin ist bei-
spielsweise auch die Überlassung von Geschirr und Personal umfasst. 
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Veröffentlichung von Steuerdaten wird umgesetzt 
Inländische Unternehmen, deren Umsatz mindestens 750 Millionen Euro beträgt, sol-
len künftig nicht nur gegenüber der Steuerverwaltung ihre Ertragsteuerinformationen 
offenlegen, sondern auch diese für die Allgemeinheit veröffentlichen müssen. Das 
Public Country-by-Country-Reporting betrifft inländische und ausländische Unterneh-
men mit Niederlassung in Deutschland. 
 
Die Offenlegungspflicht gilt ab Geschäftsjahren, die nach dem 21. Juni 2024 beginnen. 
EU-Niederlassungen und Tochtergesellschaften ausländischer Unternehmen sollen 
ebenso zu dieser Offenlegung verpflichtet werden. Das HGB soll dafür um einen neuen 
Unterabschnitt im Vierten Abschnitt des Dritten Buchs (§§ 342 bis 342p HGB-Neu) 
ergänzt werden. Die neue Offenlegungspflicht und die tatsächliche Offenlegung von 
Ertragsteuerinformationen sollen künftig auch Bestandteil der Jahresbeschlussprüfung 
sein. 
 
Das sogenannte Public Country-by-Country-Reporting-(PCbCR) betrifft inländische 
Unternehmen, verbunden oder unverbunden, die mindestens durch eine Niederlas-
sung, feste Geschäftseinrichtung oder eine dauerhafte Geschäftstätigkeit multinational 
aufgestellt sind. Multinational agierende Unternehmen, die einen Sitz außerhalb der 
EU haben (Drittstaaten), werden auch zur Transparenz verpflichtet, wenn sie ein mit-
telgroßes oder großes Tochterunternehmen in Deutschland oder eine inländische 
Zweigniederlassung ab einem Umsatz von 12 Millionen Euro haben (§ 342 Abs. 2 Nr. 
2 Buchst. a HGB-E). Umgehungen dieser Veröffentlichungspflicht durch Gestaltungen 
von Drittstaatsunternehmen sollen mit einer Herabsetzung der formellen Kriterien un-
terbunden werden. 
 
Ertragsteuerberichterstattung getrennt nach Staaten 

Die Ertragsteuerberichterstattung (vgl. § 342 h i.V. m. § 342 i HGB-E) hat getrennt 
nach Staaten zu erfolgen. Zu den Pflichtangaben gehören unter anderem der Name 
des Unternehmens oder des im Verbund obersten Mutterunternehmens sowie der 
Name aller Tochterunternehmen, die ihren Sitz in der EU oder in Steuerhoheitsgebie-
ten, die von der EU für Steuerzwecke als nicht kooperativ klassifiziert worden sind, 
haben. Die Art der Geschäftstätigkeit, die Zahl der Arbeitnehmer, die Erträge (ausge-
nommen die Dividenden aus dem Verbund), der Gewinn beziehungsweise Verlust vor 
Steuern, die Summe der Ertragssteuer (ohne latente Steuern), die tatsächliche getä-
tigte Steuerzahlung (inkl. Quellensteuer) sowie die einbehaltenen Gewinne, überperi-
odisch so lange noch kein Beschluss darüber gefasst worden ist, sollen ebenfalls ver-
öffentlicht werden. 
 
Ausnahme bei erheblichem Nachteil 

§ 342k HGB-E regelt einen Dispens dieser Verpflichtungen, wenn die Veröffentlichung 
der Ertragsteuerdaten einen erheblichen Nachteil für das Unternehmen bedeuten 
würde. Die Beweislast hierfür soll beim Unternehmen liegen. Spätestens nach fünf 
Jahren soll die aus diesen Gründen nicht vorgenommene Veröffentlichung nachgeholt 
werden müssen. 
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Bericht mittels Musterformblatt 

Der Ertragsteuerinformationsbericht ist für inländische Unternehmen in Euro zu fas-
sen, für Drittstattunternehmen in der jeweiligen Währung (vgl. § 342j HGB-E). Vorge-
sehen sind eine elektronische Übermittlung und ein Musterformatblatt in deutscher 
Sprache. Spätestens ein Jahr nach dem Ende des Berichtzeitraums soll der Bericht 
an das zuständige Unternehmensregister übermittelt werden. 
 
Veröffentlichung auch auf Internetseite 

Anders als beim länderbezogenen Bericht multinationaler Unternehmensgruppen 
nach § 138a AO, ist der Adressat dieser steuerrelevanten Informationen nicht die Fi-
nanzverwaltung, sondern die Allgemeinheit. Der Ertragssteuerinformationsbericht 
muss daher auch auf der Internetseite des Unternehmens fünf Jahre lang veröffentlicht 
werden. Alternativ kann auf der Internetseite des Unternehmens ein Hinweis auf die 
Möglichkeit des Abrufs des Berichts auf der Internetseite des Unternehmensregisters 
erfolgen. Die Durchführung von Sanktionsverfahren obliegt dem Bundesamt für Justiz. 
 
Nach § 317 Abs. 3b HGB-E soll der Abschlussprüfer auch zu prüfen haben, ob das 
Unternehmen Ertragssteuerinformationen offenlegen muss und ob es seine Verpflich-
tung erfüllt hat. Er soll im Bestätigungsvermerk nach § 322 Abs. 1 Satz 4 HGB-E hierzu 
berichten müssen. Die erweiterte Abschlussprüfung gilt erstmals ein Jahr später, also 
für die Prüfung von Geschäftsjahren, die am 22. Juni 2025 oder später beginnen. 
 
Neuer Gebührentatbestand 

Für die Offenlegung der Ertragssteuerinformationen im Unternehmensregister nach § 
342m HGB-E soll ein Gebührentatbestand, vgl. Art. Änderung des Justizverwaltungs-
kostengesetzes, in Höhe von 220 Euro eingeführt werden. 
 
Weitere Änderungen im HGB betreffen die Definition des Unternehmensverbundes im 
Sinne des § 271 Abs. 2 HGB-E sowie die Erweiterung des Anwendungsbereichs von 
§ 325a HGB (Offenlegung) um inländische Zweigniederlassungen von Kapitalgesell-
schaften mit Sitz in einem Drittstaat. 
 
Mit dem Entwurf sollen eine entsprechende EU-Richtlinie umgesetzt und weitere Än-
derungen im Handelsgesetzbuch sowie im Aktienrecht erfolgen. 
 
 

Aktuelle Haushaltspolitik 
 

Steuereinnahmen im August rückläufig 
Die Steuereinnahmen in Deutschland (ohne Gemeindesteuern) lagen im August um 
2,6 Prozent unter dem Ergebnis von August 2022. Ursache für den Einnahmerückgang 
sind vor allem die kassenwirksam gewordenen Entlastungen aus dem Steuerentlas-
tungsgesetz 2022 sowie die temporären Änderungen der Energiesteuersätze. Die Ein-
nahmen nach den ersten acht Monaten liegen dennoch weit über den Erwartungen. 
Hier finden Sie die aktuellen Zahlen im Überblick. 
 
Um 1,3 Prozent gingen die Einnahmen aus den Gemeinschaftsteuern im Vergleich 
zum August 2021 zurück. Die Lohnsteuer stieg nur leicht um 1,7 Prozent, die Einnah-
men aus der veranlagten Einkommensteuer der Personenunternehmen und Selbstän-
digen fielen hingegen um 10,7 Prozent im Vergleich zum August 2021. Auch die Bun-
dessteuern realisierten im August ein Minus bei den Einnahmen in Höhe von 12,3 
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Prozent. Ursache dafür ist vor allem der sehr deutliche Rückgang der Einnahmen aus 
der Energiesteuer um 22,3 Prozent durch die temporären Ermäßigungen. Die Einnah-
men aus den Ländersteuern verzeichnen ebenso ein leichtes Minus von 1,7 Prozent 
im Vergleich zu August 2021. 
 
Verteilung auf Bund, Länder und Gemeinden 

Die Steuereinnahmen des Bundes nach Verrechnung von Bundesergänzungszuwei-
sungen verzeichneten bis einschließlich August 2022 einen Zuwachs von 14,1 Prozent 
gegenüber dem Ergebnis des Vorjahreszeitraums 2021. Die Länder verbuchten in die-
sem Zeitraum ebenfalls einen Zuwachs von 14,1 Prozent. Die Einnahmen der Gemein-
den aus ihrem Anteil an den Gemeinschaftsteuern liegen Ende August 2022 um 7,1 
Prozent über dem Niveau des Vorjahres. 
 
Insgesamt liegen die Einnahmen bisher für alle drei Ebenen – Bund, Länder und Ge-
meinden – deutlich über den bisherigen Erwartungen für das Gesamtjahr. Die nächste 
Steuerschätzung, die am 27. Oktober 2022 veröffentlicht wird, wird vor dem Hinter-
grund der aktuellen Konjunkturprognosen einen ersten Hinweis auf die Entwicklung 
der Einnahmen in den kommenden Monaten geben. Gleichwohl unterliegen jede Prog-
nose und jede Schätzung derzeit einer großen Unsicherheit. 
 
 

IfW Kiel veröffentlicht Ausgabenmonitor des Bundes 
Die Sozialausgaben dominieren mit einem Anteil zwischen 35 und 40 Prozent die be-
reinigten Ausgaben des Bundeshaushaltes im Zeitraum 2000 bis 2021. Dieses ist ein 
Ergebnis des jüngst erschienenen Kieler Bundesausgabenmonitors vom Institut für 
Weltwirtschaft Kiel (IfW). 
 
Der Ausgabenmonitor ist eine Erweiterung des bereits bekannten Kieler Subventions-
berichts. Es werden nicht nur die Finanzhilfen des Bundes, sondern die gesamten 
Bundesausgaben im Zeitraum von 2000 bis 2021 dokumentiert. 
 
Dabei werden die Ausgaben nach einem funktionellen Gliederungsschema dargestellt, 
das Umverteilungsausgaben im weitesten Sinne, Ausgaben für Produktionsleistungen 
der Vergangenheit, Ausgaben mit Produktionseffekten in der laufenden Periode, Aus-
gaben mit Produktionseffekten in der Zukunft, auslandswirksame Zahlungen sowie 
Sonstiges umfasst. 
 
Am aktuellen Rand haben – bedingt durch die Corona-Pandemie – auch die Finanz-
hilfen deutlich zugenommen, die nunmehr mit knapp 19 Prozent auf dem zweiten Platz 
der Ausgabenkategorien rangieren. In dem Bericht wird auch der Vorschlag erneuert, 
zur Finanzierung künftiger Ausgaben auch laufende Subventionen abzubauen. 
 
Bildung und Forschung kommen deutlich zu kurz 

Als eine weitere Kategorie fasst das IfW "Leistungen der Vergangenheit" zusammen. 
Diese summieren sich auf 21,6 Milliarden Euro. Dazu zählen die Ökonomen Pensions-
leistungen und Zinsausgaben des Bundes. Die vom IfW in die Kategorie "Ausgaben 
mit Produktionseffekten in der Zukunft" zusammengefassten Ausgaben des Bundes - 
im Wesentlichen Bundesmittel für die Grundlagenforschung und Bildung – schlagen 
2021 mit rund 30 Milliarden Euro (6,4 Prozent der bereinigten Ausgaben) zu Buche. 
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Umso mehr kommt es darauf an, dass der Bund die veranschlagten Investitionsmittel 
– im Durchschnitt der letzten Jahre rund 50 Milliarden Euro jährlich – auch wirklich in 
Projekte umsetzen kann. 
 
 

Bund reaktiviert Wirtschaftsstabilisierungsfonds für Energiehilfen 
Mit der Reaktivierung des Sondervermögens „Wirtschaftsstabilisierungsfonds“ und ei-
ner Kreditermächtigung von bis zu 200 Milliarden Euro nutzt der Bund die Verschul-
dungsmöglichkeit, die in diesem Jahr noch durch das Aussetzen der Schuldenbremse 
existiert. Finanziert werden sollen unter anderem ein Gaspreisdeckel sowie weitere 
Hilfen für Unternehmen. 
 
Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) wurde im Zuge der Corona-Pandemie auf-
gelegt. Aus ihm wurden Rekapitalisierungsmaßnahmen für Unternehmen finanziert. 
Der Fonds ist ursprünglich zum 30. Juni 2022 ausgelaufen. Für die Reaktivierung muss 
das Stabilisierungsfondsgesetz geändert werden. 
 
Die Reaktivierung des WSF noch in diesem Jahr mit einer Kreditermächtigung von bis 
zu 200 Milliarden Euro ist durch die für 2022 ausgesetzte Schuldenbremse möglich. 
Vorgesehen ist, das Finanzierungsvolumen der Neuverschuldung des Bundes in die-
sem Jahr zuzurechnen. Die Mittelverwendung soll sich bis 2024 erstrecken dürfen. Für 
2023 und 2024 ist dieses Sondervermögen dann nicht mehr für die Schuldenbremse 
relevant. Die vorgesehene Zurechnung unter der Ausnahmeklausel gemäß Artikel 115 
des Grundgesetzes bedeutet auch, dass für dieses Sondervermögen ein Tilgungsplan 
aufzustellen ist. 
 
Geplant ist, die Mittelverwendung auf einen eng begrenzten Rahmen der Energiehilfen 
zu erstrecken. Allgemeine andere Ausgaben sollen darüber nicht finanziert werden. 
Die offenen Punkte, unter anderem die konkreten Maßnahmen und ihre Anforderun-
gen, sollen über Verordnungen geregelt werden. 
 
 

Internationale und europäische Steuerpolitik 
  

Bekämpfung der Steuervermeidung: Schwarze und Graue Liste werden er-
weitert 
Laut Beschluss des EU-Finanzministerrates vom 4. Oktober entstehen Nachteile für 
Unternehmen, die geschäftliche Aktivitäten mit Ländern unterhalten, die als "steuerlich 
nicht-kooperativ" eingestuft werden. 
 
Bei gesellschaftsrechtlichen Verbindungen zu Ländern auf der zweiten, "grauen Liste" 
könnten diese Nachteile, zum Beispiel ein Betriebsausgabenabzugsverbot, zukünftig 
entstehen. Das setzt voraus, dass Staaten, die sich an sich kooperativ zeigen, die an 
sie gestellten Anforderungen, steuerlich transparenter zu werden, in einer angemes-
senen Frist nicht erfüllen. 
 
In die "schwarze" und die "graue" Liste der EU kommt erneut Bewegung: Drei über-
seeische Gebiete in der Karibik kommen neu auf die schwarze Liste: Drei britische 
Überseegebiete in der Karibik kommen neu auf die schwarze Liste: Anguilla, die Ba-
hamas sowie die Turks- und Caicoinseln. Alle drei Territorien waren bereits auf der so 
genannten grauen Liste und hatten Zusagen für Änderungen an ihren Steuerregeln 
gemacht: Sie wollten und sollten transparenter werden, die Erschaffung von Offshore-

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13092-2022-INIT/de/pdf
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Strukturen erschweren und Gewinnverlagerungen stärker entgegenwirken. Allerdings 
haben die Länder ihre Zusagen – nach Auffassung der Europäischen Kommission – 
nicht eingehalten, so dass sie jetzt hoch- beziehungsweise heruntergestuft werden. 
 
Die drei Länder, die sich seit der letzten Überarbeitung im Februar auf der grauen Liste 
befanden, stehen nach der Herabstufung zusammen mit neun weiteren auf der Liste: 
Amerikanisch-Samoa, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad und Tobago, die 
US-Virgin Islands und auf Vanuatu. Sowohl Anguilla als auch die Bahamas sind bereits 
mehrfach ge- und wieder de-listet worden. 
 
Auf der grauen Liste soll es zwei Zu- und einen Abgang geben: Eswatini und Armenien 
werden wegen der Nichtabschaffung steuerschädlicher Regime aufgenommen. Tune-
sien hingegen darf die Liste verlassen. Damit würde diese Liste dann 23 Staaten um-
fassen. Die Türkei hingegen bleibt auf der Liste: Sie hatte sich zu einem effektiven 
automatischen steuerlichen Informationsaustausch zwar mit allen EU-Staaten bereit-
erklärt. Nach Auffassung des Rates setzt sie die Ankündigung mit Zypern aber in der 
Praxis nicht um. 
 
Daneben hat Deutschland soeben eine Änderung seiner „Steueroasen-Abwehr-Ver-
ordnung“ auf den Weg gebracht. In ihr sind die Steuerhoheitsgebiete genannt, die als 
„nicht kooperativ“ einzustufen sind. Die Verordnung bildet die Steuerhoheitsgebiete 
ab, die auf der entsprechenden, im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten, 
EU-Liste jeweils gelistet sind. 
 
 

Gewusst 
 

Gemeinschaftsausschuss veröffentlicht Ergebnisse einer Unternehmens-
befragung 
Im Auftrag des Gemeinschaftsausschusses der Deutschen Gewerblichen Wirtschaft 
befragte das Institut für Demoskopie Allensbach mehrere Hundert Unternehmen unter 
anderem zu ihrer Zufriedenheit mit der öffentlichen Verwaltung oder der Dauer von 
Verwaltungsprozessen. Das zentrale Ergebnis: Zwar ist die Mehrzahl der Unterneh-
men mit der Qualität der Arbeitsergebnisse der Verwaltung zufrieden, jedoch ist die 
Geschwindigkeit der Prozesse eine kritische Hürde für die betriebliche Praxis. 
 
Mithilfe eines Abwehrschirms plant die Bundesregierung, die Folgen des Angriffskriegs 
Russlands auf die Ukraine abzuschwächen. Teil des Abwehrschirms ist die Ankündi-
gung, „unverhältnismäßige Bürokratie“ zu vermeiden - ein aus Sicht der deutschen 
Wirtschaft richtiger und wichtiger Schritt. Laut einer Studie mit dem Titel „Moderner 
Staat? – Die öffentliche Verwaltung im Urteil der Wirtschaft“, die das Institut für Demo-
skopie Allensbach für den Gemeinschaftsausschuss der Deutschen Wirtschaft erstellt 
hat, ist für 65 Prozent der Unternehmen der eigene Aufwand, der im Austausch mit der 
öffentlichen Verwaltung entsteht, seit 2015 gestiegen – und das, obwohl der Bundes-
tag im Jahr 2015 die als Bürokratiebremse konzipierte „One-in-one-out“-Regelung be-
schlossen hat. Folglich besteht Handlungsbedarf. 
 
Die Studie, bei der mehr als 500 Unternehmen zu ihrer Zufriedenheit mit der öffentli-
chen Verwaltung befragt wurden, offenbart Verbesserungspotenziale, die sich in den 
Verwaltungsprozessen befinden. Auch aus Sicht des DIHK gibt es mehrere Wege, wie 
die Verwaltungsprozesse vereinfacht werden können. 
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Durchwachsene Zufriedenheit mit der öffentlichen Verwaltung 

Insgesamt ist jedes zweite Unternehmen in Deutschland nicht zufrieden mit der öffent-
lichen Verwaltung. Die Gründe sind vielseitig. Während der Großteil zufrieden mit der 
„Qualität der Arbeitsergebnisse“ und der „Erreichbarkeit bei Fragen und Anliegen“ ist, 
besteht Kritik bezüglich „der Geschwindigkeit der Verwaltungsprozesse“ und „der Fle-
xibilität“ der Behörden. Als Ursache hierfür sehen einige Unternehmen die Personal-
ausstattung der Verwaltungen. 
 
Besonders in der aktuellen politischen und konjunkturellen Lage ist jedoch die Ge-
schwindigkeit von Verwaltungsprozessen, insbesondere bei Planungs- und Genehmi-
gungsverfahren, von hoher Bedeutung. 
 
Verwaltungsverfahren dauern oftmals zu lange 

Ein aus IHK-Sicht zentrales Ergebnis der Studie sind die Erfahrungen der Unterneh-
men mit der Dauer von Planungs- und Genehmigungsverfahren. 69 Prozent der be-
fragten Unternehmen sehen „größere Defizite“ bei der Dauer der Verfahren. Weitere 
22 Prozent erkennen zumindest kleinere Defizite. Diese Erfahrungsberichte spiegeln 
sich in den Vorbereitungszeiten im Rahmen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
wider. 
 
Laut den Ergebnissen der Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach beträgt 
allein die Vorbereitungszeit – das heißt die Zeit, bis die Behörden die Vollständigkeit 
der Unterlagen bestätigen, – bei einem Drittel der Unternehmen bis zu sechs Monate. 
Bei einem weiteren Drittel bis zu einem beziehungsweise rund ein Jahr. Für ein Fünftel 
der befragten Unternehmen lief diese sogar noch darüber. 
 
Gerade in Zeiten, in denen der Ausbau von Photovoltaik- oder Windkraftanlagen vo-
rangetrieben oder die Erneuerung der Infrastruktur zu bewältigen und jeder Kubikme-
ter Gas zum Beispiel durch einen „Fuel Switch“ einzusparen ist, sind diese Zeithori-
zonte nicht mit der Realität vereinbar. Beschleunigte und vereinfachte Verwaltungs-
prozesse sind das Gebot der Stunde. 
 
Öffentliche Verwaltung muss schneller und digitaler werden 

Die Studie des Gemeinschaftsausschusses zeigt eindrucksvoll: Für fast jedes Unter-
nehmen ist die Digitalisierung der Verwaltung „wichtig“ oder „sehr wichtig“. Derzeit 
werden allerdings noch große Defizite bei der Digitalisierung der öffentlichen Verwal-
tung gesehen. Mehrheitlich machen die befragten Unternehmen daher die Erfahrung, 
dass sie bei der Verwaltung Unterlagen in digitaler Form einreichen, das weitere Ver-
fahren aber in Papierform weitergeführt wird. 
 
Dabei bietet die Digitalisierung auch Chancen, um die bürokratischen Anforderungen 
für die Unternehmen zu reduzieren. Ein Beispiel ist das sogenannte „Once-Only“-Prin-
zip. 
 
Konkrete Verbesserungsvorschläge liegen vor 

Für die meisten in der Studie befragten Unternehmen steht das „Once-Only“-Prinzip – 
das heißt die Verknüpfung von Registern mit denen Daten von Unternehmen nicht 
mehrfach, sondern nur einmal digital erfasst werden – ganz oben auf der Agenda. 
Außerdem plädieren sie dafür, den Aufwand von Berichts- und Informationspflichten 
zu verringern sowie Planungs- und Genehmigungsverfahren zu beschleunigen. 
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Verwaltungsvereinfachungen können beispielsweise über eine Lockerung beim 
Schriftform-Erfordernis erreicht werden. 
 
Ergänzend zum angekündigten Belastungsmoratorium der Bundesregierung fordert 
der DIHK Planungs- und Genehmigungsverfahren zu beschleunigen: Zum Beispiel 
sollten die Instrumente des vorzeitigen Baubeginns und die Möglichkeit zu Teilgeneh-
migungen stärker genutzt werden. 
 
Für einfachere Genehmigungsverfahren bei „Fuel Switches“ sollte beispielsweise die 
Installation von Flüssiggastanks über drei Tonnen erleichtert werden, indem der 
Schwellenwert für die Genehmigung der Tanks auf mindestens zwölf Tonnen angeho-
ben wird. Durch eine Anhebung der Grenze für Sofortabschreibungen bei geringwerti-
gen Wirtschaftsgütern könnte ein Verwaltungsprozess vereinfacht werden, wodurch 
die Betriebe Liquidität unbürokratisch erhalten, statt Mittel über Jahre zu binden. 
 
Damit bürokratische Prozesse aber gar nicht erst entstehen, sollte die Bundesregie-
rung früh im Gesetzgebungsverfahren sogenannte „Praxis-Checks“ durchführen. Mit 
dieser zeitnahen Einbindung der Wirtschaft würden neue Gesetze und Regelungen 
vor ihrer detaillierten Ausarbeitung auf ihre Praxistauglichkeit hin geprüft. 
 
Die Studienergebnisse stehen als Download zur Verfügung. 
  

https://bdi.eu/publikation/news/moderner-staat-die-oeffentliche-verwaltung-im-urteil-der-wirtschaft/
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